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Herrn Professor Dr. Heinrich Laehr 
in Verehrung gewidmet. 

Hochgeehrter Herr Geheimer Sanitäts-Rath! 

Ich bitte, lieber Meister, Ihnen diese Arbeit widmen zu 
dürfen. Ich habe es versucht, für die skandinavischen Länder 
ein Seitenstück davon zu liefern, was für das deutsche Sprach-
gebiet Ihr vorzügliches Buch schon lange leistet. Der Versuch 
ist kühn, und ohne Ihre ermunternde Anregung hätte ich es 
nie gewagt, mich daran zu machen. Ich ging an das Unter-
nehmen mit der höchsten Bewunderung für Ihr lebhaftes 
Interesse . für unsere Wissenschaft, für Ihre unerschöpfliche 
Energie im Bestreben, die Kollegen zu gemeinschaftlicher 
Arbeit und Gemeinsinn zu sammeln, für Ihren heiteren Glauben, 
dass alle Hindernisse überwunden werden können, und dies 
Gefühl hat sich gesteigert, je mehr ich während der Arbeit 
erfahren habe, welche Hindernisse schon Mangel an kollegi-
alischem Sinne auftürmen kann, —; der Hindernisse, die die 
Verhältnisse selbst darbieten, nicht zu gedenken. Glücklich 
das Land und der Stand, die sich eines so unermüdlichen 
und getreuen Arbeiters rühmen können, wie Sie es für die 
deutsche, und somit für die ganze, psychiatrische Forschung 
gewesen sind. 

In Dankbarkeit und Hochachtung 

H e n r i k A. Th . D e d i c h e n . 





V o r w o r t. 

Im Jun i 189!) wurde teils direkt, teils durch die Autori-

täteil des betreffenden Landes die folgende Zuschrift an 

sümmtliche Directoren der skandinavischen Irren - Ansta l ten 

gesandt: 

Geehrter Herr Kollege! 

Alle diejenigen, die sich in Deutschland aufgehalten haben, 

um die Einrichtung und die Verwaltung von I r renansta l ten zu 

studieren, haben sich sicherlich mit dem Buche des Geheimen 

Sani tä ts - Raths und Professors Dr. H. Laehr, „Die Heil- und 

Pflege-Anstalten für Psychisch Kranke des deutschen Sprach-

gebietes", bekann t gemacht. Man findet nämlich in diesem 

Buche die besten und sichersten Aufschlüsse über alle öffent-

lichen und privaten deutschen Ir renanstal ten. Erstens wird 

eine kurz gefasste geschichtliche Uebersicht gegeben, oft von 

Auskünften über Anlagekosten, Grundareal , Heizungs- und 

Abfuhrsystem und dergl. begleitet, dann statistische Daten für 

das letzte Jahr und Verzeichnis über die fungierenden Aerzte, 

und endlich Aufschlüsse da rüber , welche Publ ikat ionen aus 

der betreffenden Anstalt oder über dieselbe erschienen sind. 
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Die Bedeutung einer solchen Arbei t wird n ich t allein 

der Fremde, der ohne diesen Baedeker der I r renärz te während 

seiner Studienreise dem reinen Zufall überlassen wäre , sondern 

ein jeder Irrenarzt , der den Ueberblick über die Entwicklung 

der Irren - Pflege erstrebt, als unschätzbar e rkennen . Dass 

ausserdem ein erhebliches Material für das künf t ige Studium 

der Kulturgeschichte unserer Zeit darin aufgehoben i s t , wäre 

es wohl nicht nötig hervorzuheben. 

Die Aufnahme, die das Buch des Geheimen Sani tä ts -Raths 

Laehr in Deutschland erfahren hat , zeugt auch hinlänglich 

davon, dass es einem Mangel abgeholfen hat . Sei tdem es im 

Jahre 1852 zum ersten Male erschien, ha t es eine lange Reihe 

wachsender Auflagen erlebt. 

Es ist deshalb durchaus erklärl ich, dass der trotz seiner 

nahezu achtzig J a h r e für die psychiatrische Forschung noch gleich 

energisch und jugendlich interessierte Herausgeber den Wunsch 

hegt, ähnliche Werke über I r renansta l ten in anderen Ländern 

dem deutschen Werke nachfolgen zu sehen , und er ha t zu 

dem Zwecke Kollegen in Frankreich, England. Holland, Belgien, 

Russland, Spanien, Portugal, Italien, in der Türkei und in 

Amerika ersucht , Beiträge dazu zu liefern. W a s die skan-

dinavischen Länder betrifft, ist die Arbeit dem Unterzeichneten 

übertragen. 

Ich gestatte mir deswegen, die umstehenden Fragen ge-

fälligst beantwortet zu erbit ten. Auch für clas Erteilen (mög-

lichst bald, wenn ich bitten darf) aller sonstigen Aufschlüsse, 

die von Interesse für die beabsichtigte Arbei t sein möchten, 

werde, ich Ihnen sehr dankbar sein. Es wäre auch zu 

wünschen, dass die von der Ansta l t her oder über die Ansta l t 

veröffentlichten Arbeiten — Zeitungs- und Zeitschriftsarfcikel 
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mit einbegriffen —, wo möglich, der Beantwortung mit-

folgten. 

Eine Arbeit , wie die hier geplante, wird sowohl zur Er-

weiterung der gegenseitigen Kenntnis des Asylwesens in den 

skandinavischen Ländern und dadurch zur erfolgreichen Ent-

wicklung desselben mächtig beitragen, als auch bewirken, dass 

es im Auslande bekannt wird. 

Ich wage es deshalb zu hoffen, dass Sie, geehrter Her r 

Kollege, durch das Erteilen der nötigen thatsächlichen Auf-

schlösse Ihr Mögliches thun werden, um dazu beizutragen, 

dass. der skandinavische Teil des Werkes als ein würdiges 

Glied des grossen internat ionalen Ganzen erscheinen kann. 

Das Büchlein wird, wahrscheinlich in Berlin auf Deutsch er-

scheinen. Ich ersuche Sie, geehrter Herr Kollege, die Heraus-

gabe des Büchleins durch Subskribieren gefälligst zu unter-

stützen. 

In vorzüglicher kollegialer Hochachtung und Ergebenheit 

H e n r i k A. T h . D e d i c h e n 
(damals Arzt am Asyl von Rotvold). 

Meinem Ersuchen wurde — bis auf eine einzelne Ausnahme 

— von allen mi t der grössten Gefälligkeit nachgekommen, 

und ich bitte hiermit, an alle, die mir Hülfe geleistet haben, 

meinen verbindlichsten Dank aussprechen zu dürfen. Be-

sonders hebe ich die Gesundheitsbehörden der vier Länder her-

vor, Herrn Director M. H o l m b o c in Kris t iania , das 

dänische Gesuudheitskollegium in Kopenhagen, das könig-

liche schwedische Medizinalamt in Stockholm, und Herrn 

Medizinalrath B e r g s t e d t in Helsingfors. Die beiden zuletzt 
O O 
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genannten Behörden haben sogar das Wohlwollen gehabt, 

jede in ihrem Lande, alle erforderlichen Aufschlüsse ein-

zuziehen und sie mir gesammelt zuzusenden. Als einen inter-

essanten und wertvollen Zuwachs des Werkes wird man 

sicherlich die geschichtlichen Uebersichteu erkennen, die, was 

Dänemark betrifft, vom Ober-Arzte R o h m e l l , — was Finnland 

betrifft, vom Medizinalrath B e r g s t e d t , — was Schweden betrifft, 

vom Professor Dr. S c h u l d h e i s s verfasst sind. Auch diesen 

Herren bringe ich meinen besten Dank. 

Sowohl für die Länder als grösstenteils für die Anstalten 

ist die Reihenfolge alphabetisch. Es folgen also die Länder: 

1. Dänemark, 2. Finnland, 3. Norwegen, 4. Schweden. 

H e n r i k A. Th . D e d i c h e n 
Dir ig ierender Arzt 

an dem noch im Bau begri f fenen Pr ivatasyl an Alna . 

(Oestro Aker. Norwegen.) 
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Dänemark. 

D e d i c h e n , Stand. Heil- uud Pflegeanstalten. 1 





D ä n e m a r k mit einer Flächengrösse von 38340 qkm und 
etwa 2 4 0 0 0 0 0 Einwohnern (auf jeden • Kilometer kommen 
somit etwa 62 Einwohner) hat 5 öffentliche und 7 kommu-
nale Anstalten, und eine Universitätsklinik an der psychia-
trischen Abtheilung des Kommunehospitales zu Kopenhagen. 
Privatanstalten, ausschliesslich zur Aufnahme von Irren be-
rechnet, finden sich nicht. Anstalten für Idioten und Trinker 
sind in den unten folgenden Mittheilungen ausser Betracht 
gelassen. Besondere Anstalten für irre Verbrecher finden 
sich nicht. 

In den oben erwähnten 13 Heil- und Pflege-Anstalten 
wurden am 1. Januar 1899 etwa 5500 Kranke behandelt. 
Die Gesammtzahl der Aerzte war 34. 

In den ältesten Zeiten war. die Fürsorge für die Geistes-
kranken den Verwandten ganz überlassen. Das Recht des Ge-
schlechtes, sowohl mit Entmündigung als mit Einsperren ein-
zugreifen, findet sich bereits im seeländischen Gesetze des 
Königs Erik (Kong Eriks Sjaellandske Lov), Mitte des 13. Jahr-
hunderts festgestellt. Erst unter dem König Christian IV 
linden wir eine Verordnung (vom Jahre 1632) über das Er-
richten eines Irrenhauses zum Verwahren von Geisteskranken 
— ohne Zweifel das erste Unternehmen seitens des Staates 
auf diesem Gebiete. Das Recht der Behörden, Geisteskranke 
in Verwahrung zu nehmen, ' wenn es ihre Verwandten nicht 
vermochten, wurde im dänischen Gesetze des Königs Christian V 
festgestellt, und um die Behörden instandzusetzen, dies in 

l* 
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irgend einer zweckmässigen Weise zu thun. wurde es im 
Jahre 1709 befohlen, an jedem Haupt-Krankenhaus ein 
oder zwei Zimmer für Geisteskranke derartig einzurichten) 
„dass sie daraus nicht leicht entweichen kennen". Der 
Befehl musste oft wiederholt werden, und die ganze Ver-
anstaltung hatte wohl wesentlich den Zweck, „zum Wohl der 
Nicht-Geisteskranken beizutragen dadurch, dass sie es ermög-
lichte, die Geisteskranken ohne allzu grosse oder jedenfalls 
ohne zu auffällige Kosten zu beseitigen". Noch zu Anfang 
des 19. Jahrhunderts befand sich im ganzen Dänemark nur 
e i n e wirkliche Irrenanstalt, das S t . H a n s - H o s p i t a l a u f 
B i s t r u p g a a r d , das Geisteskranke aus Kopenhagen und heil-
bare Geisteskranke aus den Provinzen aufnahm; aber aucli 
hier war der Zustand anfangs nicht befriedigend; der Inspector 
war Chef und konnte die Patienten in Zwangjacke legen, 
während der Arzt der Untergeordnete war. Nach und nach 
gewannen doch die Aerzte die berechtigte Alleingewalt auf 
dem ärztlichen Gebiete, und besonders nachdem G ö r i c k e 
im Jahre 1831 dirigierender Arzt geworden war. wurden in 
allen Beziehungen erhebliche Fortschritte gemacht. Etwa 
gleichzeitig wurde — namentlich von den Aerzten H ü b e r t z 
und S e l m e r — eine mächtige, in einer somatischen Auf-
fassung der Psychosen wurzelnde Bewegung erregt, um eine 
Umordnung des Irrenwesens im Ganzen ins Leben zu rufen. 
Doch erreichte man erst i m . Jahre 1852 das Eröffnen einer 
in der Nähe der Stadt A a r h u s gelegenen H e i l - A n s t a l t f ü r 
G e i s t e s k r a n k e in N o r d j ü t l a n d , während die entsprechende 
Anstalt bei V o r d i n g b o r g („Oringe") f ü r G e i s t e s k r a n k e 
in den I n s e l s t i f t e n erst im Jahre 1857 in Gebrauch ge-
nommen wurde. Diese beiden Anstalten wurden beziehungs-
weise in den Jahren 1861 und 1S71 mit Plätzen für unheil-
bare Patienten erweitert. Sie wurden aber schnell überbelegt, 
und um sie zu erleichtern, wurde im Jahre 1877 in V i b o r g 
eine A n s t a l t f ü r u n h e i l b a r e G e i s t e s k r a n k e eröffnet, die 
„in solchen Stumpfsinn niedergesunken waren, dass ihnen die 
äusseren Verhältnisse gleichgültig waren, wenn bloss ihre 
dringendsten Lebensbedürfnisse befriedigt wurden". 


